
Keine Rettung für die Sonnenblume 
Europäisches Patentamt fällt weitreichende Entscheidung zu 
Patenten auf Saatgut
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Ein Patent verletzt zwei Verbote

Das 2004 für Züchter der spanischen For-
schungseinrichtung Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas erteilte Patent
(EP 1185161) erstreckt sich auf Sonnen-
blumen, bei denen die zufällige Mutation ei-
nes Gens zu einer verbesserten Qualität
des Öl-Gehaltes führt. Diese Mutation ent-
faltet ihre biologische Wirkung nur in be-
stimmten Pflanzensorten, die bereits über
weitere genetische Anlagen verfügen, die
mit der Mutation in Wechselwirkung treten
können, so dass die gewünschte Ölbildung
erreicht wird. Die Ausprägung derartiger Ei-
genschaften durch ein komplexes Zusam-
menspiel mehrerer Gene ist typisch für die
Züchtung von Pflanzensorten, die nach Art
53b des Europäischen Patentübereinkom-
mens nicht patentiert werden dürfen.1 Die
Einspruchskammer des EPA, die den Fall

1
Im Gegensatz zur Züchtung arbeitet die Gentechnik nur
mit einzelnen Genen, dabei werden Wechselwirkungen zwi-
schen Genen meist außer Acht gelassen. 

am 17.9. 2007 erstmals behandelte, stellte
fest, dass es unklar wäre, ob hier  Pflan-
zensorten patentiert worden wären und
verwies den Fall an die Beschwerdekam-
mer des Amtes. Die Einspruchskammer
entschied jedoch, dass das Verfahren zur
Züchtung der Pflanzen nicht patentierbar
sei – ein Anspruch, der die Zuchtverfahren
betrifft, wurde deswegen gestrichen. Mit
dem Patent waren züchterische Schritte
wie Kreuzung und Selektion patentiert
worden. Derartige Verfahren gelten allge-
mein als „im Wesentlichen biologische Ver-
fahren zur Züchtung von Pflanzen oder
Tieren“, die ebenfalls nach Art 53b nicht
patentiert werden dürfen.  

... und wird trotzdem nicht wider-

rufen

Die Beschwerdekammer fällte ihr Urteil
zum Sonnenblumen-Patent am 12. Mai
2010. Die Entscheidung der Kammer ist
endgültig und für die Prüfung und Erteilung
weiterer Patente auf Saatgut bindend. Sie
stellte fest, dass vom Sonnenblumen-Pa-
tent keine Pflanzensorten erfasst würden –
nach Ansicht der Kammer sind in diesem
Fall nicht alle Merkmale einer Sorte erfüllt.
Von dieser Einschätzung ließ sich die
Kammer auch nicht durch Stellungnahmen
verschiedener Züchter abbringen, die sich
im Laufe des Verfahrens geäußert hatten.
Mit dieser Entscheidung hebelt das EPA
das Verbot der Patentierung von Pflanzen-
sorten vollständig aus. 
Das Patentamt sah auch keinen Grund,
das Patent zu widerrufen, weil die Sonnen-
blumen mit „im Wesentlichen biologischen
Verfahren“ gezüchtet wurden. Die Kammer
stellte fest,dass es zwar verboten sei, ent-
sprechende Verfahren zu patentieren,
dass davon aber nicht die Produkte be-
troffen wären, die mit Hilfe dieser Verfah-
ren erzeugt wurden. Letztendlich strich
das Patentamt zwar die Ansprüche auf die
Zuchtverfahren aus dem Patent, hielt aber
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die Ansprüche auf die Pflanzen, die Son-
nenblumen-Samen und das daraus ge-
wonnene Öl aufrecht. Damit erreicht die
Fragwürdigkeit der Entscheidungen des
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Der Bezug zum Fall des Brokkoli 

Der Fall der Sonnenblume hat deutliche
Parallelen zum Fall des patentierten Brok-
koli. Das Brokkoli Patent (EP 1069819) um-
fasst ebenfalls das Verfahren zur konven-
tionellen Züchtung der Pflanzen, patentiert
wurden aber auch die Pflanzen sowie die
essbaren Teile. 

Von der Großen Beschwerdekammer des
Amtes wird nun in den nächsten Monaten
eine Entscheidung darüber erwartet, ob die
Verfahren als „im Wesentlichen biologisch“
anzusehen sind. Entscheidet die Kammer,
dass die Ansprüche auf die Verfahren ge-
strichen werden müssen, hätte das keine
Auswirkungen darauf, dass die Produkte,
die mit diesen Verfahren gezüchtet werden
(der Brokkoli und seine essbaren Teile)
trotzdem patentiert wären. 

Der Fall Sonnenblume zeigt, dass am Euro-
päischen Patentamt die Entscheidung zum
Brokkoli-Patent intern bereits gefallen ist.
Die Frage der Patentierbarkeit von Pflan-
zen, Saatgut und Tieren hat in Deutschland
und international zu vielen Debatten ge-
führt. Auch die Bundesregierung spricht
sich im Koalitionsvertrag gegen Patente auf
Pflanzen und Tiere aus. Die für das Patent-
recht zuständige Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat
Greenpeace im Februar 2010 wissen las-
sen, dass man zunächst die Entscheidung
zum Brokkoli abwarten wolle. Erst dann
sollte entschieden werden, ob Gesetze ge-
ändert werden müssten. Der Fall des Pa-
tentes auf die Sonnenblume zeigt jedoch,
dass die Patentgesetze in jedem Fall ver-
schärft werden müssen, da das EPA bei

der Auslegung der bestehenden Verbote
einen viel zu großen Spielraum hat. Es liegt
in der Verantwortung der Politik, klare ge-
setzliche Regelungen zu erlassen. 

Greenpeace fordert ein Verbot

der Patentierung von:    

− Pflanzen und Tieren und deren Genen

− Verfahren zur Züchtung von Tieren und
Pflanzen

− Lebensmitteln, die aus Pflanzen und
Tieren gewonnen werden    
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